
II Zeichenerklärung

1 Katasteramtliche Darstellungen

1.1 Flurgrenze, Flurnummer

1.2 Flurstücksnummer

1.3 Vorhandene Grundstücks- u. Wegeparzellen mit Grenzsteinen

2 Planzeichen

2.1 Maß der baulichen Nutzung 

2.1.1 Grundflächenzahl

2.1.2 Zahl der Vollgeschosse (als Höchstmaß)

2.2 Überbaubare und nicht überbaubare Flächen (§ 9 (1) 2 BauGB)

2.2.1 Baugrenze
   überbaubare Fläche

    nicht überbaubare Fläche 
       (bei Konkurrenz von GRZ und überbaubarer Fläche gilt die engere Festsetzung)

2.3 Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 (1) 5 BauGB)
- Zweckbestimmung: Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

2.3.1 Gemeinschaftsprojekt „Mehrgenerationenhaus“ - Gebäudekomplex etc.
(vgl. Fests. III 1.2.1)

2.3.2 Gemeinschaftsprojekt „Mehrgenerationenhaus“  Nebenanlagen, sonstige 
Einrichtungen, Freiflächen etc. 
(vgl. Fests. III 1.2.2)

2.4 Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 (1) 11 BauGB)

2.4.1 Straßenverkehrsfläche (mit Begrenzungslinie)

(Verkehrsfläche außerhalb des Geltungsbereiches = informelle Darstellung !)

2.4.2 Erschließungsweg (Anlieger)

2.4.3 Parkplatz, wassergebunden befestigt

2.5 Grünflächen (§ 9 (1) 15 BauGB)

2.5.1 private Grünfläche, Haus- und Freizeitgarten
(vgl. Fests. III 1.1 und III 2.1)

2.6 Sonstige Planzeichen

2.6.1 Bauverbotszone (§ 23 (1) HStrG)
(vgl. nachrichtliche Übernahme unter IV 6)

2.6.2 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

2.6.3 Bemaßung

2.6.4 Grundstücksgrenzen (rechtsunverbindlich !)

2.6.5 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes, 
(§ 9 (7) BauGB)
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Bebauungsplan Nr. 248  
"Bindweidring West"

I Rechtsgrundlagen

Stadt Karben, Gem. Burg-Gräfenrode
Bebauungsplan Nr. 248  

"Bindweidring West"

GRZ = 0,5
Zmax = II

V Vermerke

A.  Verfahrensvermerk:

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB
Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung: ____________
ortsübliche Bekanntmachung in der „Wetterauer Zeitung“: ____________
            und                         www.karben.de/bauleitplanung: ____________

2. Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB
ortsübliche Bekanntmachung in der „Wetterauer Zeitung“: ____________
            und                         www.karben.de/bauleitplanung: ____________
öffentliche Auslegung in der Stadtverwaltung: _______  bis  _______
Anschreiben vom: ____________

3. Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden gem. § 3 (2) und 4 (2) BauGB
ortsübliche Bekanntmachung in der „Wetterauer Zeitung“: ____________
            und                         www.karben.de/bauleitplanung: ____________
öffentliche Auslegung in der Stadtverwaltung: _______  bis  _______
Anschreiben vom: ____________

4. Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB
Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung: ____________

Karben, ...................... Siegel der Stadt

_____________
Bürgermeister

___________________________________________________________________________________

B.  Ausfertigung:

Karben, ...................... Siegel der Stadt

____________
Bürgermeister

___________________________________________________________________________________

C.  Inkrafttreten:

Die Satzung ist aus dem rechtswirksam geänderten regionalen Flächennutzungsplan 
2010 entwickelt und tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.
Ortsübliche Bekanntmachung in der „Wetterauer Zeitung“: ____________
 und www.karben.de/bauleitplanung: ____________

Damit ist der Bebauungsplan rechtskräftig.

Karben, ...................... Siegel der Stadt

_____________
Bürgermeister

1.3 Gem. § 9 (1) 20 BauGB: Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden Natur und Landschaft

1.3.1 PKW- Stellplätze, (private) Gehwege, Zufahrten, Hofflächen und funktionsbedingte 
Nebenflächen (im Sinne untergeordneter Nebenanlagen nach § 14 BauNVO) sind in 
wasserdurchlässiger Weise zu befestigen.

1.3.2 Flächige Stein-, Kies-, Split und Schottergärten oder -schüttungen von mehr als 1 m² 
Fläche sind unzulässig.
Ausgenommen hiervon sind PKW-Stellplätze und Fußwege sowie dem Spitzwasserschutz 
dienende Gebäudeumrandungen mit einer Breite von bis zu 50 cm oder 
Gebäudeumrandungen entsprechend dem jeweiligen Dachüberstand. 
Des Weiteren ist die Verwendung von wasserdichten und nicht durchwurzelbaren 
Materialien (Folie oder Vlies) zur Freiflächengestaltung unzulässig. 
Die Verwendung im Zusammenhang mit der Errichtung von Anlagen zur Rückhaltung von 
anfallendem Niederschlagswasser oder Abdichtungen von baulichen Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche bleiben hiervon unberührt. 

1.3.3 Für die Bereiche der Gemeinbedarfsflächen gilt:
Alle Dachflächen des obersten Geschosses von Gebäuden mit Flachdächern und flach 
geneigten Dächern < 15o mit einer (senkrecht projezierten) Dachfläche von >= 15 m2 sind 
vollflächig mit einer dauerhaften Dachbegründung bei einer Substratschicht von mindestens 
8 cm zu versehen. 
Hiervon ausgenommen sind notwendige haustechnische Aufbauten (z.B. Abluftanlagen, 
Fahrstuhlschacht) und Belichtungselemente (z.B. Lichtkuppeln) für darunter liegende 
Räume.

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind zusätzlich zur Dachbegrünung, gemäß 
Festsetzung III 1.3.6 herzustellen.

1.3.4 Freiflächenbeleuchtung
Eine Außenbeleuchtung ist ausschließlich im Bereich der festgesetzten 
Gemeinbedarfsflächen zulässig und energiesparend, blend- und streulichtarm sowie arten- 
und insektenfreundlich zu gestalten: 
Die Beleuchtung darf nicht über den Bestimmungsbereich hinaus strahlen; unvermeidbare 
Abstrahlungen dürfen 10 Lux nicht überschreiten.
Auf die Bestimmungen des § 41a BNatSchG (i.d.F. vom 01.03.2022: Gesetz zum Schutz 
der Insektenvielfalt in Deutschland und zur Änderung weiterer Vorschriften) wird zudem 
hingewiesen.

1.3.5 Glasfassaden
Großflächige Glasfassaden sind zur Verhinderung von Vogelschlag zu vermeiden. Dort wo 
diese unvermeidbar sind, ist die Durchsichtigkeit durch Verwendung transluzenter 
Materialien oder flächiges Aufbringen von Markierungen (Punktraster, Streifen) so zu 
reduzieren, dass ein Vogelschlag vermieden wird. Zur Verringerung der Spiegelwirkung 
sollte eine Verglasung mit Außenreflexionsgrad vom maximal 15 % verwendet werden.
Auf die Bestimmungen des § 37 HeNatG (i.d.F. vom 08.06.2023) wird ergänzend 
hingewiesen.

1.3.6 Hinweis zum Ausgleich der Eingriffswirkungen auf stadteigenen Grundstücken
(§ 1a (3) S. 4 und § 9 (1a) S. 2 BauGB):
Nach der Ermittlung des Kompensationsbedarfes unter Anwendung der Hess. 
Kompensationsverordnung (KV 2018) ergibt sich ein verbleibender Kompensationsbedarf 
von 106.512 Biotopwertpunkten (BWP). 
Dieser verbleibende Kompensationsbedarf wird durch eine anteilige Inanspruchnahme der 
von der Unteren Naturschutzbehörde beim Wetteraukreis anerkannten 
Ökokontomaßnahme „Flächiger Nutzungsverzicht im Wald“ Maßnahme-Nr. 3019) im 
Bereich des Flurstückes 1 / 2 in der Flur 12 der Gemarkung Klein-Karben                         
(Az.: 4.1.2/012.3-1208-12221/15) vollständig ausgeglichen.

Der Bebauungsplan 248 „Bindweidring West“, Gemarkung Burg-Gräfenrode, bestehend aus 
Planzeichnung und Textfestsetzungen, wird hiermit ausgefertigt.
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen 
Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und die unterzeichnete 
Fassung des Bebauungsplanes der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen 
Fassung entspricht.

Quelle Übersichtskarte: OpenTopoMap

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung 
(PlanZV), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hess. Naturschutzgesetz (HeNatG), 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hess. Wassergesetz (HWG), Hess. Straßengesetz 
(HStrG), Gebäudeenergiegesetz (GEG), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hess. 
Bauordnung (HBO) in der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
(Satzung) geltenden Fassung.
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III Textliche Festsetzungen

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB)

1.1 Zulässigkeit von Garagen / Nebenanlagen
(gem. § 9 (1) 4 BauGB i.V.m. § 12 (6), § 14 u. § 23 (5) BauNVO):
Innerhalb der festgesetzten privaten Grünfläche sind je Grundstück maximal zwei 
Stellplätze oder Carports zulässig. Darüber hinaus sind weitere Nebenanlagen sowie 
Abgrabungen, Aufschüttungen und Stützmauern bis max. 1 m Höhe über dem 
Geländeniveau zulässig. Garagen sind unzulässig.

Auf die Einhaltung der festgesetzten Mindestbegrünung gem. Fests. III 2.1 wird 
ausdrücklich hingewiesen.

(gem. § 9 (1) 4 i. V.m. § 12 (1) BauNVO):
Im Bereich der festgesetzten Gemeinbedarfsflächen sind KFZ-Stellplätze innerhalb und 
außerhalb der überbaubaren Fläche zulässig.

1.2 Fläche für den Gemeinbedarf (§ 9 (1) 5 BauGB)
Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen ´

1.2.1 Gemeinbedarfsfläche I  westlich der Planstraße
Gemeinschaftsprojekt „Mehrgenerationenhaus“ (Gebäudekomplex etc.)
Die Fläche dient als Gemeinschaftsprojekt der Errichtung einer Tagespflegestätte für 
Senioren mit den dazugehörigen Aufenthalts-, Pflege- und Sanitärräumen sowie einer 
Tageseinrichtung für Frauen, insbes. Mütter, mit Kindertagesstätte sowie aller mit diesen 
Nutzungszwecken verbundenen baulichen Anlagen, Nebenanlagen, Einrichtungen und 
Nutzungen (wie z.B. Beratungs- und Schulungseinrichtungen, Cafeteria, Stellplätze).
Eine Wohnnutzung ist (unabhängig des rein standortgebundenen Bedarfs innerhalb des 
Bebauungsplanes) zulässig, soweit sie von untergeordneter Bedeutung ist (maximal 40 % 
Bruttogeschossfläche) und im funktionalen Zusammenhang mit der Zweckbestimmung der 
Gemeinbedarfsfläche („sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“) steht.

1.2.2 Gemeinbedarfsfläche II  östlich der Planstraße
Gemeinschaftsprojekt „Mehrgenerationenhaus“ 
(Nebenanlagen, Stellplätze, Freiflächen etc.)
Die Fläche dient der Errichtung von Nebenanlagen, Stellplätzen und Freiflächen im 
funktionalen Zusammenhang mit der „Hauptnutzung“ im Bereich der Gemeinbedarfsfläche I 
westlich der Planstraße (z.B. Stellplätze, Spielplatz).

Darüber hinaus ist die Errichtung einer Einzelhandelseinrichtung in Form eines 
Kleinstsupermarktes mit einer Grundfläche von weniger als 200 m2 inklusive der 
notwendigen Stellplätze zulässig.

N

informelle Darstellung, ohne Maßstab

Klein-Karben
Flur: 2
Flurstück: 1/2

1.3.7 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB: Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung, Speicherung 
von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien: 

Für die westliche Gemeinbedarfsfläche I gilt:
Die nutzbaren Dachflächen von Gebäuden und baulichen Anlagen auf der 
Gemeinbedarfsfläche 1 sind zu mindestens 70 % mit Photovoltaikmodulen auszustatten 
(Solarmindestfläche). Solarwärmekollektoren auf Dächern sowie Photovoltaikmodule an 
den Fassaden können angerechnet werden. Die mindestens auszustattende Fläche kann 
auch auf nur einer oder auf mehreren baulichen Anlagen errichtet werden, wenn insgesamt 
die geforderte Fläche von 70 % aller Dachflächen auf der geplanten Fläche erreicht wird. 
Als nutzbare Dachfläche gilt derjenige Teil der Dachfläche, welcher für die Nutzung von 
Solarenergie aus technischen und wirtschaftlichen Gründen verwendet werden kann. Der 
nutzbare Teil der Dachfläche ist in einem Ausschlussverfahren zu ermitteln. Dabei sind von 
der Dachfläche die nicht nutzbaren Teile (in m²) abzuziehen; nicht nutzbar sind 
insbesondere: ungünstig ausgerichtete und geneigte Teile der Dachfläche nach Norden 
(Ostnordost bis Westnordwest); erhebliche beschattete Teile der Dachflächen (bspw. durch 
Nachbargebäude, Dachaufbauten oder vorhandene Bäume); von anderen zulässigen 
Dachnutzungen (z.B. Dachfenster, Dacheinschnitte, Dachaufbauten wie Schornsteine oder 
Be- und Entlüftungsanalgen, für Aufzugs- und/oder Aufgangs-bzw. Wartungseinrichtungen, 
für Wärmepumpen, Antennen und sonstige Signal empfangende Anlagen etc.) belegte 
Teile des Daches sowie gestalterisch notwendige Abstandsflächen zu den Dachrändern. 
Auf die gleichsam zu beachtende Festsetzung III 1.3.3 zur Herstellung von 
Dachbegrünungen wird ausdrücklich hingewiesen.

1.4 Gem. § 9 (1) 24 BauGB: Passiver Lärmimmissionsschutz
Die Außenbauteile der Gebäude sind in Abhängigkeit von der Höhe der resultierenden 
Außenlärmpegel entsprechend der DIN 4109-1:2018-01: Schallschutz im Hochbau  Teil 1: 
Mindestanforderungen in Verbindung mit der DIN 4109-2:201801: "Schallschutz im 
Hochbau Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“ zu 
dimensionieren.

Die resultierenden Außenlärmpegel gehen aus dem Gutachten T 6610 des TÜV Hessen 
(vom Sept. 2024) hervor (siehe nachstehende Tabelle 6 des Gutachtens) (Spalten La,res 
dB(A) Tag/ Nacht). Hierbei können die Immissionsorte jeweils als repräsentativ für die 
jeweilige Fassade angesehen werden. Die Pegel für die Nacht sind für schutzbedürftige 
Räume, deren Nutzung zum regelmäßigen Nachtschlaf nicht ausgeschlossen werden kann 
(Schlafzimmer, Kinderzimmer) heranzuziehen. Die Tagpegel gelten für alle sonstigen 
schutzbedürftigen Räume.

Sofern die Gebäudestellung im Bereich des Plangebietes von der dargestellten Planung 
deutlich abweicht, kann aufgrund des Abstandes zur Landesstraße folgende Aussage 
getroffen werden:
- Für zur Landesstraße ausgerichtete Fassaden mit weniger als 45 m Abstand zur    
   Mittelachse der Landesstraße gilt der Lärmpegelbereich IV.
-  Für alle weitere Fassaden im Plangebiet gilt der Lärmpegelbereich III.

Für alle Schlafräume an der Südfassade des südlichen Gebäudes bzw. im südlichen Drittel 
des Plangebietes (43 m Abstand zur Mittelachse der Landesstraße L 3351) sind 
Maßnahmen vorzusehen, um einen Luftaustausch nachts zu gewährleisten, ohne dass 
durch ein geöffnetes Fenster der Pegel im Innenraum wesentlich erhöht wird. Hierzu sind 
verschiedene Maßnahmen möglich:
-  Schallgedämmte Belüftungseinrichtungen wie z.B. ein in den Fensterrahmen oder in die 
    Außenwand integrierter Schalldämmlüfter.
-   Prallscheiben vor den Fenstern
-   Hamburger Hafencityfenster oder vergleichbare Fensterkonstruktionen.

Bei der Berechnung des resultierenden Schalldämm-Maßes der Außenbauteile ist die 
Schalldämmung der Belüftungseinrichtungen / des Fensters im Betriebszustand zu 
berücksichtigen.

Von den Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Zeitpunkt der Erstellung der 
bautechnischen Nachweise neue technische Regeln für den Schallschutz im Hochbau als 
Technische Baubestimmungen eingeführt worden sind und diese Technischen 
Baubestimmungen beachtet werden.

Von den Festsetzungen kann weiterhin abgewichen werden, wenn im 
Baugenehmigungsverfahren ein geringerer Außenlärmpegel nachgewiesen werden kann.

 
1.4  Gem. § 9 (1) 24 BauGB: Passiver Lärmimmissionsschutz 

Die Außenbauteile der Gebäude sind in Abhängigkeit von der Höhe der resul-
tierenden Außenlärmpegel entsprechend der DIN 4109-1:2018-01: Schall-
schutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen in Verbindung mit der DIN 
4109-2:201801: Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise 
der Erfüllung der Anforderungen“ zu dimensionieren. 

Die resultierenden Außenlärmpegel gehen aus dem Gutachten T 6610 des TÜV 
Hessen (vom Sept. 2024) hervor – siehe nachsehende Tabelle 6 des Gutach-
tens (Spalten La,res dB(A) Tag/ Nacht). Hierbei können die Immissionsorte je-
weils als repräsentativ für die jeweilige Fassade angesehen werden. Die Pegel 
Für die Nach sind für schutzbedürftige Räume, deren Nutzung zum regelmäßi-
gen Nachtschlaf nicht ausgeschlossen werden kann (Schlafzimmer, Kinder-
zimmer) heranzuziehen. Die Tagpegel gelten für alle sonstigen schutzbedürf-
tigen Räume. 

 
Tabelle 6 des Gutachten T6610: Außenlärmpegel La,res nach DIN 4109-2: 2018-01 für den Tag- 
und Nachtzeitraum an den Immissionsorten IP1 – IP12 (Fassadenaufpunkte) 

Bereich 
Immissionsort, 

Fassadenseite und Ge-
schoss 

Außenlärmpegel 
La,res in dB(A) 

Lärmpegelbereich 

   

Tag* Nacht** Tag* Nacht** 
Gebäude Süd IP1 S-Fassade 1.OG 65 65 III III 
Gebäude Süd IP2a W-Fassade 1.OG 63 63 III III 
Gebäude Süd IP2b W-Fassade 1.OG 62 62 III III 
Gebäude Süd IP3a O-Fassade 1.OG 63 63 III III 
Gebäude Süd IP3b O-Fassade 1.OG 61 62 III III 
Gebäude Süd IP4a S- Fassade EG 64 64 III III 
Gebäude Süd IP4b S- Fassade  EG 63 63 III III 
Gebäude Süd IP5 W- Fassade EG 62 62 III III 
Gebäude Süd IP6 O- Fassade EG 61 61 III III 
Gebäude Nord IP7 W- F., Südteil EG 59 59 II II 
Gebäude Nord IP8 W- F., Nordteil EG 60 60 II II 
Gebäude Nord  IP9  N- Fassade EG 59 59 II II 
Gebäude Nord IP10 W- Fassade 1.OG 60 60 II II 
Gebäude Nord IP11 N-Fassade 1.OG 59 59 II II 
Gebäude Nord IP12 O-Fassade 1.OG 60  60  II  II 

               
              * Zur Dimensionierung der Schalldämmung der Gebäudeaußenbauteile von sonstigen schutzbedürftigen Räumen 
              ** Zur Dimensionierung der Schalldämmung der Gebäudeaußenbauteile von schutzbedürftigen Räumen,  

deren zukünftige Nutzung zum regelmäßigen Nachtschlaf nicht ausgeschlossen werden kann 
 

 Die Immissionsorte aus Tabelle 6 sind in der folgenden Karte eingetragen. 

informelle Darstellung, ohne Maßstab

2. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften
§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 91 HBO

2.1 Bepflanzung/ Gestaltung der privaten Grünfläche
Mindestens 60 % der festgesetzten privaten Grünfläche sind je Grundstück als Grünfläche 
oder Pflanzbeet zu gestalten. Hiervon sind mindestens 30 % der Fläche mit einheimischen, 
standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen.  

2.2 Einfriedungen
Zulässig sind ausschließlich Hecken. Diese können um offene Einfriedungen (z.B. 
Drahtgeflecht, Doppelstabmatten, Holzzäune) ergänzt werden.
Einfriedungen sind mit einer Bodenfreiheit von mind. 10 cm vorzunehmen.

3 Wasserrechtliche Festsetzung § 9 (4) BauGB i.V.m. § 37 (3) und (4) HWG
Retentionszisternen und Brauchwassernutzung

Für die westliche Gemeinbedarfsfläche I gilt:
Das auf Dachflächen und anderen abflusswirksamen Flächen auf dem Grundstück 
anfallende Niederschlagswasser ist in Retensionszisternen zu sammeln und gedrosselt in 
den späteren Kanal einzuleiten.
Der maximale Drosselabfluss beträgt dabei 10 l/(s*ha). 
Das permanent vorzuhaltende Retentionsvolumen der Zisterne je Grundstück ergibt sich 
aus den abflusswirksamen Flächen (Dachflächen sowie weitere versiegelte und 
teilversiegelte Flächen) und dem hier festgelegten maximalen Drosselabfluss von 
10l/(s*ha).

Die abflusswirksame Dachfläche stellt dabei die senkrechte Projektion der Dachfläche einer 
baulichen Anlage inkl. Dachüberstände und Dachrinnen dar.
Für die genaue Berechnungsformel wird auf die Gleichung 22 DIN 1986-100 verwiesen und 
die Rechenlauf Methode. Für den Rechenlauf sind zu benutzen:
-  Kostra Tabelle der Stadt Karben (und innerhalb der Stadt, der betroffene Stadtteil) 
- Jährlichkeit(T) 5 Jahre für Dachflächen und Jährlichkeit (T) 2 Jahre für andere                                 
   abflusswirksame Flächen.

Zusätzlich ist das zu sammelnde Niederschlagswasser als Brauchwasser (z.B. für die 
Gartenbewässerung und die Toilettenspülung) zu nutzen. 
Für die Verwendung als Brauchwasser ist ein weiteres Speichervolumen in den Zisternen 
vorzusehen, zusätzlich zum permanent vorzuhaltenden Retentionsvolumen. 

Auf die Bestimmungen des § 55 (2) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) (Pkt. IV 2) wird 
ausdrücklich hingewiesen.

IV Nachrichtliche Übernahmen, Hinweise

1 Bodendenkmäler
Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt für 
Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich 
anzuzeigen (§ 21 HDSchG). 

2 Verwertung von Niederschlagswasser
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine 
Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, 
soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen
(§ 55 (2) WHG).
Gem. § 37 (4) HWG: Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, 
bei der es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche 
Belange nicht entgegenstehen.

3 Artenschutz
Die Beachtung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG gilt auch bei allen Maßnahmen 
der Planumsetzung. Durch Vorhabenträger und/oder Bauherr muss den Erfordernissen des 
Artenschutzes auch hier Rechnung getragen werden (Prüfung der Artenschutzbelange bei 
allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren; dies gilt auch für 
Vorhaben nach § 63 ff HBO).
Zur Vermeidung einer Zerstörung oder Beschädigung von Fortplanungs- und Ruhestätten 
von besonders und streng geschützten Arten (vgl. § 7 (2) Nr. 13 u. 14 BNatSchG) sind 
insbesondere Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung oder Beschädigung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten führen können sowie Gehölzrückschnitte und rodungen 
sowie Beseitigung von Vegetation nur außerhalb der Brut- und Setzzeit (d.h. nur vom 
01.10.  28.02.) vorzunehmen.

4 Nachbarrechtsgesetz 
Auf die Grenzabstände für Bepflanzungen gemäß §§ 38 - 40 des Hess. 
Nachbarrechtsgesetz (NachbarrechtsG) wird hingewiesen.

5 Nachsorgender Bodenschutz 
Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische 
Auffälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht 
einer schädlichen Bodenveränderung begründen, sind diese unverzüglich der zuständigen 
Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Frankfurt, Dezernat 
41.5, mitzuteilen. Maßnahmen, die die Feststellung des Sachverhalts oder die Sanierung 
behindern können, sind bis zur Freigabe durch die zuständige Behörde zu unterlassen. 
Soweit erforderlich ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen.
(Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. IV/F 41.5 Bodenschutz  Schreien vom 18.12.2023).

6 Bauverbotszone (§ 23 (1) HStrG)
Innerhalb der Bauverbotszone sind Hochbauten, Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen, 
Tiefgaragen im Sinne der §§12 und 14 BauNVO unzulässig.
Genehmigt vorhandene Einrichtungen und Nutzungen (vgl. rechtskräftiger Bebauungsplan 
Nr. 179 „Bindweidgraben“) bleiben hiervon unberührt. 
Bauliche Anlagen in einer Entfernung bis zu 40 m zum befestigten Fahrbahnrand der 
Berliner Straße (L3351) bedürften der Zustimmung der Straßenbaubehörde. Die 
vorgesehenen Nutzungen im Bereich der Gemeinbedarfsflächen dürfen keinerlei negative 
Einflüsse auf die Verkehrsteilnehmer der Landesstraße L 3351 ausüben. Erforderlichenfalls 
ist ein Verkehrssicherheitskonzept zu erarbeiten, das mit Hessen Mobil abzustimmen ist.


	Lay-1 [Layoutname]
	3/Lay-1


